


Haushaltssatzung der Gemeinde Langerwehe für die Haushaltsjahre 2023/2024 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 
14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde 
Langerwehe in der Sitzung am 20.04.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
        2023  2024 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf         38.462.220 € 38.939.620 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      38.249.535 € 38.840.909 € 
 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf         36.611.664 € 37.467.195 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf                  34.978.335 € 35.140.915 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der Investitionstätigkeit auf            13.390.000 €      625.000 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der Investitionstätigkeit auf       21.658.250 €   3.549.500 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der Finanzierungstätigkeit auf              8.238.250 €   2.924.500 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der Finanzierungstätigkeit auf             290.000 €       750.000 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme     
für Investitionen erforderlich ist, wird auf                               8.268.250 €    2.924.500 € 
festgesetzt.  
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist nicht vorgesehen. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur  
Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden     
dürfen, wird auf                       35.000.000 € 35.000.000 € 
festgesetzt. 
 

 
 



§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen    2023  2024 
           Betriebe (Grundsteuer A) auf     525 %  550 % 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf        880 %  940 % 
2.  Gewerbesteuer auf               530 %  550 % 
 

§ 7 
 

entfällt 
 

§ 8 
 

Hinsichtlich der Leistungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen gem. § 83 Abs. 1 GO NRW gilt Folgendes: 
 
Als erheblich i.S. des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen. 
 
Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (z.B. durchlaufen-
de Gelder und ertrags- bzw. einzahlungsbedingte Mehraufwendungen/-auszahlungen) und 
Jahresabschlussbuchungen gelten ohne Rücksicht auf ihre Höhe als unerheblich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


